
1257 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

29. 4. 1969 

Regierungsvorlage 

. Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über abgaben rechtliche Maßnahmen zur Ver.,. 

besserung der Agrarstruktur 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

§ 5 Abs. 1 Z. 5 des Körperschaftsteuergesetzes 
1966, BGBL Nr. 156, hat zu lauten: 

,,5. Personengemeinschaften in den Angelegen
heiten der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 Z. 5 des 
Bundes-VerfassUligsgesetzes' in der Fassung von 
1929). Unterhalten sie einen Gewcrlbe'betrieb, der 
über den Umfang eines Nebenbetriebes hinaus
geht, Oder haben sie einen solchen Geweribebetrieb 
verpachtet, so sind sie insoweit steuerpflichtig. 
Das gleiche giIt für Siedlungs träger, wenn und 
inso'weit sie nach den ZUr Ausführung des § 6 
Nbs. 2 des Landwirtschaftlichen Siedlungs-Grund
satzgesetzes, BGBL Nr. 79/1967, erlassenen lan
desgesetzlichen Vorschriften anerkannt sind." 

Artikel II 

§ 2 Z. 5 des Gewerbesteuergesetzes 1953, BGBL 
Nr. 2/1954, hat zu lauten: 

setzes, BGBL Nr. 79/1967, erlassenen landes
gesetzlichen Vorschriften anerkannt sind;". 

Artikel III 

§ 3 Ahs. 1 Z. 5 des Vermögensteuergesetzes 
1954, BGBI. Nr. 192, hat zu lauten: . 

,,5. Personengemeinschaften in den Angelegen
heiten der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 Z. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929). Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, der 
über den Umfang eines Nebenbetriebes hinaus
geht, oder haben sie einen solchen Gewerbe
betrieb verpachtet, so sind sie insoweit steuer
pflichtig. Das gleiche gilt für Siedlungsträger, 
wenn und insoweit sie nach den zur Ausführung 
des § 6 Abs. 2 'des Landwirtschaftlichen Siedlungs
Grundsatzgesetzes, BGBI. Nr. 79/1967, erlassenen 
landesgesetzlichen Vorschriften anerkan'nt sind;". 

Artikel IV 

Siedlungsträger sind; wenn und insoweit sie 
nach den zur Ausführung des § 6 Abs. 2 des 

,Landwirtschaftlichen Siedlungs-Grundsatzgesetzes, 
BGBI. Nr. 79/1967, erlassenen landesgesetzlichen 
Vorschriften anerkannt sind, von den Stempel
und Rechtsgebühren befreit. . 

Artikel V 

,,5. Personengemeinschaften in den Angelegen
heiten der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 Z. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929). Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, der Dieses Bundesgesetz ist auf alle noch nicht 
über den Umfang eines Nebenbetriebes hinaus- rechtskräftig veranlagten FäHe anzuwenden. 
geht, so sind sie insoweit steuerpflichtig. Das 
gleiche gilt für Siedlungsträger, wenn und inso- Artikel VI 

weit sie nach den zur Ausführung des § 6 Abs. 2 Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
des Landwirtschaftlichen Siedlungs-Grundsatz ge- . der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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2 1257 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Der vorliegende Gesetzentwurf trägt dem seit Soweit die Siedlungsträger bereits bisher Grund
jeher bestehenden Grundsatz Rechnung, daß stücke in einem Verfahren vor den Agrarbehör
Maßnahmen der Bodenreform nicht mit AbgaJbenden erworben haben, waren sie nach § 15 Agrar
helas.tet .s.ein .d,i.i,rfen. tDernentsprech,end wer. den , _v,;er,(:tlll:eIl~g,esetz .1950 in der FassuItg der Agrar
für die ,Si;e,dLuUg5.trä,ge.r di~, &r.fpr:der.U~en Ab- ~ verbhrensnoveUe 1.96~,' BQ;B1. dN r .77, ·v.:on den 
gabenbefreiungen vorgesehen. Gleich,zeitig wer-. Stempel- und 'Rechts.gepühr;en'befrert. 
den die bestehenden ;1,\ijgaberrbefreiungsbestim-, 
.Ql\ll!gen für .t\gra~geJlleinscbaf.t.en aU,sdrücklich, 
aUf alle ·Personengemeinschaft.en 'i!l qen Angele-: 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird noch folgerides !hemel'kt: 

genheiten der ·Boclenreform(Art. 11 Nbs.1 'Z. 5: Zu Art. I und 11: 
-B.~MG,,).ausgeäehnt,w.eil für <,aRe idiese ,-Gemein-' l'Eine ~Bef[ei:ung , ~er :S.i..edlqngs~fJiger ,v:pn .der 
-seha{tendie ,gleichen .GrÜnde für ..die Abgah.e.n- • Körperschaft- .und G.ew~b.este.u,e.r iSJ "effQr,d~-
hefreiung '.spr~che~ wi~ :;bei ;.d;en ~gr:l'r.geme.in-! Ikh, w.eil ,\Gr:~pd ~mi ~Qd.e~, ,auch wenn ,er .7um 
schatten. :Damlt,w.Ird :.Clue -sachlieh ,nJ~;ht ..gerecllt -;" "I '" e'bo"rt 'be' 'va"rpe~,s~La'ften 
f, • :n .. <1:· • cl ' , ,Qi1 ~gevexm9gen {;';, .' .. ,1 ... .,., ," Ul 
. ·er,tlgte iOlrrer.ena:ler.ung ,v;eJjID1,e en. ~ 'chi: a fI rA atzl.:leiht. Weiter wird es für di.e ,Jl.L ~ J,l,~e .n~ Y... ," , , 

Auf Grund .des grundlegenden Erkennq1isses i .5i.edbmgs.P"Jä;g,er _ty~is,cb s.ein, Mß siCh ~aplr,~i~e 
des :v erfas~l,lI~~~get:i~tshofes ypm 2'1.. 'Mä~?:'l ~31, ~ A,b.w.igd~n.gsYQ~äp.,ge ,über KäleJ;lä~ijähr.e u:xd 
2. -K;I ;'1/3,1 (S1~. "Nr. ;1390f.193:1) ergl.b~ sü:h, daß i .d'Ullit Jlb.~r -9~w.jqp.eq~1it~luIWsze:itt!äume ~li:in
zu d~n;P.erso.n~~el11eioschaftc;nin Hen AI!,ge1e- i z~ch.(m,.tO .4",6 e.s, .Qhp,e .4ie )~etreiun$sb~s(i~mu1!g 
geriheit,eil _q~r'l3_odenrefpt:I!l Agrargemeipsmaf-i lZ~ d,IJ-ß,r ~~ml,l.~r.l.m~ ~lt.offi.l11enkö;:mt,e. 'Oie 
-~l!~, -ZusamI!lenl~gun_gsg~mei!l.$cha:f.t~p und 'Flur:.. I ße~r~hl-p.g .ei~~ßt . a u.c h raieVet.ätißet'u~.gs
'bereiIiigungsgemeinschiften im Sinne aesJFlur-! $eJVüme, .qie .s.qgen;mmen .~pekulati.on~ge.winlle 
verfassuugs-Grundsf\t):~~setz~s 1951, BGBI.! u,IAQ.4ie .G!!,winn.e .a"us cl,ex 'Y,etJi,ußeruIl:g von 
Nr. ,103 in der Fassung der Flurverfassungs-i BodensPhär~~n. 
noYdle-1967, -BOBI. iN r. 7>8, und ,derib.esrehenden \ 
'landesgesetzlichen V or-sehdften -in : denA~ele-: Zu Art. 111: 
gen'heiten uerFlufY'Cl''fassung, ~Bl'ingungsgemein-: .Für die Siedlungsträger, die als öffentlich-redtt
-s.maften,im ,Sinne des ·Güter- und Seilwege-jlicheKörpersthiften zu werten sind, ;hat ,die v'er
'Gr~ndsatl;geset'Zes 1-967,.~GBl. iNr .. 1J9~, und.~rderi mögensteuerbefreiung 'nur deklatorische 'Bedeu
bestehenden landes?eset-2!lü,l:en 'V;or~4'hr.rften uber: .tUQg. ;Himg.egen ike.romt"der ;~$l{~ekU;.qgspestim
lan~- ~nd .r0rstwm:sP:ta.~thche Bn~gun?srechte,! dlUlng 5füi" .die'.ührigell \SteQlp!ngsM~,g~r lm.a~r~eJLe 
sdtheßhdt Sledlungsgem~lnschaft~n 1m ~mne des! rBedeu.ti.mg 'zu. j\u.s, dßr ':B~~1iimliRJ;tl}g ~~rgi.'b,t ~i~ 

;.§;6 Abs.i1 ~des Land:WJrt.$~h~t<;h~p ~S~?lJ.lQgs-! ,auch .die :Refteiung v.Gm IE~b&~,,{tst~uer-
Grundsa'~zg'C'se.t7<es'und ..ler ,'·n ,oel,"er ,A"sf':\..rtU~gl" . 'I 

Ji ' • M.', ,~" _ "., " - ,.L J;QJ ,""... -aqUl"'''' eat. 
erlassenen landesgesetzlichen Vorschriften gehören! 
(siehe auch das Erkenntnis des Verfassungs-; .Zp,Ar,t.,IV: 
Jgerjcbt~):lQ.f~ NPrll ,U .. IOk,to,b.er 1,9,6l,.B 2Mi60':,Der <Si.edlungst,pägenhat die fÄ1ifgabe, fl\ei».r.e.r~ 
Sig. Nr .. ~op.M6,t). d~n<l.e:Grutilisti.i~ -vorsol'gliCh ,autzuhufen Wld 

Eine Sdtätzung der Auswirkungen dieses für geeignete Siedlungswerber bereitzuhalten. Er 
Gesetzentwurfes auf das Steueraufkommen ist übt also nur eine Vermittler'tätigkeit aus, aus 
nicht möglich, wei,l sich der .Umfang der Tätig- der er schon nach den gesetzlichen Bestimmungen 
keit der Siedlungsträger je nach dem Grund- (§ 6 Abs. 2 Landwirtschaftliches Siedlungs-Grund
angebot unterschiedlich gestalten wird. Allfällige satzges'etz, BGBl. Nr. 79/1967) keinen Gewinn 
Ausfälle werden aber schon deshalb kaum von erzielen darf. Seine Tätigkeit trägt daher unmit
Bedeutung sein, weil hier Maßnahmen für die telbar zur Strukturverbesserung bei und liegt im 
Zukunft angeregt werden, die ohne die abgaben- öffentlidten Interesse; sie soll deshalb nicht mit 
rechtlichen Erleichterungen unterbleiben würden. Abgaben belastet werden. 
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1257 der Beilagen 3 

Beilage zu den Erläuternden Bemerkungen 

Gegenüberstellung des geltenden Gesetzestextes und der vorgeschlagenen Bestimmungen 

Geltende Bestimmungen Vorgeschlagene Fassung 

Artikel I 

(Körperschaftsteuergesetz) 

§ 5 Abs. 1 Z. 5: 

,,5. Agrargemeinschaften im Sinne des Flur
verfassungs-Grundsatzgesetzes 1951, BGBI. 
Nr. 103. Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, 
der über den Rahmen eines Nebenbetriebes hin
ausgeht oder haben sie einen solchen Gewerhe
betrieb verpachtet, so sind sie insoweit steuer
pflichtig;" 

,,5. Pcrsonengemeinschaften in den Angelegen
heiten der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 Z. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929). Unterhalten sie einen Gewerbebetrieh, der 
aber den Umfang eines Nebenbetriebes hinaus
geht, oder haben sie einen solchen Gewerbebetrieb 
verpachtet, so sind sie insoweit steuerpflichtig. 
Das gleiche gilt für Siedlungsträger, wenn und 
insoweit sie nach den zur Ausführung des § 6 
Abs. 2 des Landwirtsch,aftlichen Siedlungs-Grund
satzgesetzes, BGBI. Nr. 79/1967, erlassenen 
landesgesetzlichen Vorschriften anerkannt sind;" 

Artikel 11 

(Gewerbesteuergesetz) 

§ 2 Z. 5: 

,,5. Agrargemeinschaften im Sinne des Flur
verfassungs-Grundsatzgesetzes 1951, BGBI. 
Nr. 103. Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, 
der über den Rahmen eines Nebenbetriebes hin
ausgeht, so sind sie insoweit steuerpflichtig;" 

,,5. p.ersonengemeinschaften in den Angelegen
heiten der Bodenreform (Art. 12 Abs. 1 Z. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929). Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, der 
üher den Umfang eines Nebenbetriebes hinaus
geht, so sind sie insoweit steuerpflichtig. Das 
gleiche gilt für Siedlungsträger, wenn und inso
weit sie nach den zur Ausführung des § 6 Ab,s. 2 
des Landwirtschaftlichen Siedlungs-Grundsatz
gesetzes, BGBI. Nr. 79/1967, erlassenen landes
gesetzlichen Vorschriften anerkannt sind;" 

Artikel III 

(Vermögensteuergeseu:) 

§ 3 Abs. 1 Z. 5: 

,,5. Agrargemeinscbaften im Sinne des Flur
verfassungs-Grundsatzgesetzes 1951,BGBI. 
Nr. 103. Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, 
der über den Rahmen eines Nebenbetriebes hin
ausgeht oder haben sie einen solchen Gewerbe
betrieb verpachtet, so sind sie insoweit steuer
pflichtig;" 

,,5. Personengemeinschaften in den Angelegen
heiten der Bodenreform (Art. 12 Ahs. 1 Z. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der, Fassung von 
1929). Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, der 
über den Umfang eines Nebenbetriebes hinaus
geht, oder haben sie einen solchen Gewerbebetrieb 
verpachtet, so sind sie insoweit steuerpflichtig. 
Das gleiche gilt für Siedlungsträger, wenn und 
insoweit sie nach den zur Ausführung des § 6 
Abs. 2 des Landwirtsch·aftlichen Siedlungs-Grund
satzgesetzes, BGB!. Nr. 79/1967, erlassenen 
landesgesetzlichen Vorschriften anerkannt sind;" 
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